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DELEGIERTENVERSAMMLUNG 1989

Zivilschutz = Rickblick und Ausblick

Kurzer geschichtlicher Ruckblick

Das zwanzigste Jahrhundert zeichnet
sich durch ungeheure und immer
schnellere technische Entwicklungen
aus. Seit Graf Ferdinand von Zeppelin
am 2.Juli des Jahres 1900 seinen ersten
Flugversuch unternahm, spatestens
aber seit dem ersten Bombenabwurf
auf Freiburg im Breisgau am 23.Au-

Referat von Prof. Dr. Reinhold Wehrle,
Zentralprasident des Schweizerischen
Zivilschutzverbandes an der
Delegiertenversammlung vom 9. September 1989
in Solothurn

gust 1914 ist die Zivilbevolkerung auch
aus der Luft bedroht. Der erste Einsatz
von Kampfgasen am 22.April 1915 in
Flandern war der Auftakt zu einer zu-
satzlichen chemischen Bedrohung.

Mit der Entwicklung der Waffentech-
nik nahm schon im ersten Weltkrieg die
Bedrohung der Zivilbevolkerung stetig
zu. Gegen Bedrohungen gibt es aber bis
zu einem gewissen Grad auch Schutz-
moglichkeiten. Schon die ersten einfa-
chen Luftschutzmassnahmen, die in
Deutschland im Jahre 1915 erfolgten,
zeitigten einen sofortigen Riickgang
der Verlustziffern um fast 60%, bis
1917 sogar um tiber 90%. In der
Schweiz begann man sich erst 1931 mit
der Frage eines Luftschutzes zu befas-
sen. 1934 griindete man den Schweize-
rischen Luftschutzverband, 1954 den
Schweizerischen Bund fiur Zivilschutz.
Am 1.Januar 1963 trat das Bundesge-
setz liber den Zivilschutz in Kraft. Die
dazu notige Verfassungsanderung war
wegen des vorgesehenen Frauenobliga-
toriums 1957 abgelehnt worden und
wurde erst 1959 ohne diese Bestim-
mung angenommen.

Schon damals zeigte es sich, dass die
Annahme der gesetzlichen Grundlagen,
wie auch die Verwirklichung der vor-
gesehenen Massnahmen nur moglich
ist, wenn Bevolkerung, Parlament und
Behorden immer wieder informiert,
motiviert und durch engagierte Person-
lichkeiten und Organisationen ausser-
halb der Verwaltung zur Erfillung ih-
rer diesbeziiglichen, meist nicht sehr
populéren Pflichten angehalten wer-
den. Diese Aufgabe ibernahm von An-
fang an der Schweizerische Zivil-
schutzverband, der damals noch
«Schweizerischer Bund fiir Zivil-
schutz» hiess. Seither informiert er in
enger Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt fiir Zivilschutz die Bevolkerung
und die Behorden von Kantonen und
Gemeinden tiiber alle Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Zivilschutz. In
seiner Monatszeitschrift ermoglicht er
den Gedankenaustausch innerhalb un-
seres Landes und vermittelt dem ver-
antwortlichen Kader Anregungen fiir
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die zweckmdissige Erfiilllung seiner
Aufgaben. Seine Sektionen sorgen fiir
den notigen Kontakt zwischen den Zi-
vilschutzorganisationen der Gemein-
den und zu den kantonalen Behorden.
Vielerorts organisieren sie auch eine
ausserdienstliche Weiterbildung.

Aktuelles; Katastrophenhilfe

Die Entwicklung der Technik und da-
mit auch der militdrischen und frie-
densmassigen Bedrohung der Bevolke-
rung ist mit Riesenschritten weiterge-
gangen. In den letzten Jahren haben
technologisch bedingte Katastrophen
klar gemacht, dass es unverantwortlich
wdre, den Schutz der Bevilkerung aus-
schliesslich gegen kriegerische Bedro-
hungen wvorzusehen. Wohl existieren
fiir friedensmassige Ereignisse Organi-
sationen wie Feuerwehr oder Polizei,
die fiir diese Aufgaben speziell ausge-
bildet und ausgeriistet sind. Es wiirde
aber kaum verstanden, wenn nicht in
einer zweiten Staffel auch gewisse per-
sonelle und materielle Mittel des Zivil-
schutzes oder der Armee eingesetzt
werden konnten.

Damit hat der Zivilschutz seit einigen
Jahren eine zusitzliche humanitare
Aufgabe erhalten. Die dafiir notigen
Vorbereitungen auf dem Gebiet der Or-
ganisation, der Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen, der Ausbildung
und der Ausristung hdngen stark von
den lokalen Gegebenheiten ab. Sie er-
fordern von den ortlichen Zivilschutz-
organisationen Ideen, Initiative und
Organisationsgeschick. Es ist erstaun-
lich, wie rasch in vielen Gemeinden
zum Beispiel Pikettformationen gebil-
det worden sind, ohne dass bisher ent-
sprechende Unterlagen des Bundes be-
stehen.

Gerade auf solchen Gebieten, wo nicht
einfach Bundeslosungen angeboten
werden koénnen, erfolgt ein Austausch
von Ideen und Erfahrungen zwischen
den Ortschefs oder anderen Kaderleu-
ten mit Vorteil tiber den Zivilschutz-
verband. Veranstaltungen der Sektio-
nen und Beitrige in der Zeitschrift «Zi-
vilschutz» vermitteln die notigen Infor-
mationen.

Der Schweizerische Zivilschutzver-
band hat sich in den letzten Jahren im-
mer wieder dafiir eingesetzt, dass der
Einsatz des Zivilschutzes in zweiter
Staffel bei technologischer und Natur-
katastrophen als offizielle Aufgabe an-
erkannt und vorbereitet wird. Je besser
dieser Aspekt funktioniert, desto er-
folgversprechender ist auch ein Einsatz
im Kriegsfall und um so hoher ist die
Akzeptanz der Zivilschutzmassnahmen
bei der Bevolkerung.

Zur Erfillung seiner Informations-
und Aufkldrungsarbeit braucht der
Verband eine enge Zusammenarbeit

mit dem Parlament, den Kantonsregie-
rungen und mit anderen Institutionen.
Zu diesem Zweck unterhalten wir re-
gelmaéssige Kontakte zu National- und
Stdnderdten, zur Konferenz der Zivil-
schutzdirektoren und zu den Chefs der
kantonalen Zivilschutzémter. Der Pra-
sident vertritt den Zivilschutz im Rat
fir Gesamtverteidigung und im Vor-
stand des Vereins fiir Information tiber
die  Gesamtverteidigung  «Chance
Schweiz». Der humanitiare Charakter
des Zivilschutzes wird betont durch
unseren 1986 erfolgten Beitritt als Kor-
porativmitglied zum Schweizerischen
Roten Kreuz.

Kunftige Aufgaben des Verbandes
Information wird auch in Zukunft die
Hauptaufgabe des Schweizerischen Zi-
vilschutzverbandes bleiben. Dazu wer-
den wir wie bisher unsere Sektionen
bei Ausstellungen und anderen Aktio-
nen unterstiitzen und mit Parlamenta-
riern und Behorden aller Stufen Kon-
takte schaffen. Zusammen mit dem
Bundesamt fiir Zivilschutz wird die di-
rekte Information der Bevolkerung mit
Plakataktionen und anderen Mitteln
weitergefiihrt. Unsere Zeitschrift «Zi-
vilschutz» wird weiterhin so gestaltet,
dass sie den Zivilschutzkadern wichti-
ge Informationen, Anregungen und den
notigen Erfahrungsaustausch bringt,
aber auch fiir die anderen Leser inter-
essant und lesenswert ist.

Forderungen

Der Zivilschutz in unserem Land hat
seine Probleme noch lange nicht gelost.
Im Spannungsfeld zwischen Foderalis-
mus und Zentralismus sind optimale
Losungen nur schwer zu erreichen. Ei-
ner Verbesserung bedarf vor allem die
Ausbildung. Die kurzen gesetzlich
moglichen Ausbildungszeiten setzen
voraus, dass hauptséchlich auf die Vor-
kenntnisse und Fahigkeiten aus Beruf,
Armee und anderen Téatigkeiten aufge-
baut und die zur Verfligung stehende
Zeit effizient ausgeniitzt wird. Dazu
muss man von den Standardkursen
weg zu individuelleren Ausbildungs-
moglichkeiten kommen und Instrukto-
ren einsetzen, die flexibel genug sind,
auf den vorhandenen Kenntnissen auf-
zubauen. Das ist ganz besonders wich-
tig, wenn wir vermehrt Offiziere und
Spezialisten aus der Armee iiberneh-
men wollen. Mit den Féhigkeiten des
Kaders und der Instruktoren steigt
oder fallt das Ansehen des Zivilschut-
zes. Mit der Armeereform 1995 werden
wir jungere Leute ibernehmen konnen.
Wir miissen uns jetzt dafir einsetzen,
dass dann die Offiziere, die nicht drin-
gend in der Armee gebraucht werden,
ebenfalls mit 42 Jahren in den Zivil-
schutz iibertreten, damit diese Fiih-
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rungsreserve tuberhaupt genutzt wer-
den kann.

Eine gute und den lokalen Gegebenhei-
ten angepasste Fihrung braucht aber
auch einen gentigenden Spielraum fiir
ihre Entscheidungen. Allzu eng gefas-
ste Reglemente sind zu ersetzen durch
grosszugige Richtlinien, deren Einhal-
tung dann aber auch durchgesetzt wer-
den muss. Das gilt nicht nur fir die
Ausbildung, sondern ebenso fiir den
baulichen Sektor. Es ist zu wiinschen,
dass Bundesrat und Parlament bald
einmal den Mut aufbringen, sdumige
Gemeinden zur Erfillung ihrer Schutz-
raumbaupflicht zu zwingen und dass
der daflir verbindliche Termin nicht
immer wieder hinausgeschoben wird.
Ein vollwertiger Zivilschutz hat fir je-
den einzelnen Einwohner unseres Lan-
des einen beliifteten Schutzplatz. Die
Stimmblirger selbst und ihre Gemein-
debehorden sind dafiir verantwortlich,
dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Fihrung und Administration

Beim Zivilschutz wird oft Fithrung und
Administration durcheinander ge-
bracht. Der Ortschef ist der Komman-
dant. Er hat sich mit Fihrung und
nicht mit Verwaltung zu befassen. Fir
die Verwaltung ist die Zivilschutzstelle
der Gemeinde, das kantonale Zivil-

Prof. Dr. Reinhold Wehrle

schutzamt und das Bundesamt zustan-
dig. Aus dieser Sicht ist die Forderung
nach vollamtlichen Ortschefs abzuleh-
nen. Grossere Zivilschutzstellen wer-
den mit Vorteil vollamtlich betrieben,
aber als Kommandant muss eine Per-
sonlichkeit eingesetzt werden, die spe-
ziell diese Féhigkeiten aus Beruf oder
Armee mitbringt. Hingegen konnte die
personelle Reserve fiir das Kader we-
sentlich vergrossert und die Einsatzfa-
higkeit des Zivilschutzes verbessert
werden, wenn man kleinere Gemeinden

grundsdtzlich zu grosseren Zivilschutz-
organisationen zusammenlegen wiirde.
Solche Zusammenschliisse haben sich
bisher bewéihrt. Sie miissen aber auf
freiwilligen Zweckverbidnden der Ge-
meinden basieren, denn die politische
Verantwortung fir den Zivilschutz
muss nach wie vor bei den Gemeinden
bleiben.

Ausblick

Die Zusammenarbeit mit anderen
Zweigen der Gesamtverteidigung fithrt
zur Uberlegung, ob man den Zivil-
schutz nicht dem zu einem «Gesamt-
verteidigungsdepartement» auszubau-
enden Militdrdepartement zuteilen
will. Praktischer Nutzen und allfillige
Probleme mit internationalen Konven-
tionen sind sorgfiltig gegeneinander
abzuwdigen. Der Zivilschutz darf sicher
nicht «militarisiert» werden, aber es
wéare zweckmdissig, wenn der Wehr-
mann zum Beispiel sein Dienstbiichlein
und einen Teil seiner personlichen Aus-
ristung beim Ubertritt in den Zivil-
schutz mitnehmen kénnte.

Viele Fragen sind noch offen. Neue
werden dazu kommen. Hoffen wir, dass
der Schweizerische Zivilschutzverband
auch in Zukunft zur Meinungsbildung
und zur Information der Offentlichkeit
moglichst viel beitragen kann.

TROCKEN-KLOSETT-
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Offizielle Ausfiihrung
des Bundesamtes fiir Zivilschutz
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Bestell-Sortimente

8 Personen Nr. 328.20 (Verpackung 1 Karton)
2 Fakalieneimer/1 Einsatz/

1 Sitz mit Deckel/1 Aufsteckring/

8er Set Sacke und Beutel

15 Personen Nr. 328.22 (Verpackung 1 Karton)
3 Fakalieneimer/1 Einsatz/

1Sitz mit Deckel/1 Aufsteckring/

15er Set Sacke und Beutel

30 Personen Nr. 328.23 (Verpackung 3 Karton)
6 Fakalieneimer/1 Einsatz/

1Sitz mit Deckel/ 1 Aufsteckring/
30er Set Sacke und Beutel

Modele officiel de I'Office fédéral

ZIVILSCHUTZ 9/89 83




	Zivilschutz : Rückblick und Ausblick

